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RS OGH 1983/11/24 6Ob793/83,
6Ob732/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1983

Norm

ZPO §416 Abs2

ZPO §505 Abs1

Rechtssatz

Konnte das in Senatsbesetzung erkennende Gericht bei seiner Beschlußfassung noch nicht abschätzen, ob die Abgabe

der schriftlichen Abfassung seiner Entscheidung noch vor dem Stichtag betre;end eine Änderung der Rechtslage

erfolgen werde und stellt sich nachträglich heraus, daß dies nicht der Fall war, ist eine entsprechende Anpassung der

Entscheidung an die neue Rechtslage möglich und auch geboten.
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